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Text 

§ 16. Die Güterbeförderungsunternehmer haben dem Fachverband für das 
Güterbeförderungsgewerbe alle Auskünfte zu erteilen, die zur Überprüfung der Einhaltung der Tarife 
notwendig sind, und ihm nach vorangehender Ankündigung Einsicht in alle erforderlichen 
Aufzeichnungen des Unternehmens zu gewähren. 


